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„Abschied vom Turnverein“

• Meta Fuß-Opet

• geb. 12. Januar 1891 in Glogau/Schlesien

• „Abschied vom Turnverein“ veröffentlicht am 11. Mai 
1933 im ‚Israelitischen Familienblatt‘ 

• Mitglied eines nichtjüdischen Turnvereins in Breslau

• 1. Juni 1940 Deportation in das KZ Ravensbrück, zwei 
Jahre später in die Tötungsanstalt Bernburg an der 
Saale

• ermordet im Mai 1942



Turn- und Sportorganisationen in 
Deutschland 1930

Deutsche Turnerschaft 12.863 Vereine 1.618792 Mitglieder

Deutscher Fußball-Bund 7.117 Vereine 890.688 Mitglieder

Arbeiter-Turn- und 

Sportbund

6.886 Vereine 738.048 Mitglieder

Deutsche Jugendkraft 5.987 Vereine 699.870 Mitglieder

Eichenkreuz 5.780 Vereine 226.719 Mitglieder

Deutscher Makkabikreis ca. 17 Vereine ca. 3.000 Mitglieder

Sportgruppen im 

Reichsbund jüdischer 

Frontsoldaten

ca. 7.000 Mitglieder

VINTUS – Verband 

Jüdisch-Neutraler Turn-

und Sportvereine 

Westdeutschlands

18 Vereine ca. 5.000 Mitglieder



Peter Longerich „Tendenzen und 
Perspektiven der Täterforschung“ (2007)

• Ausschluss der Juden aus der deutschen – und später der 
europäischen – Gesellschaft war von Beginn an der zentrale 
Aspekt der nationalsozialistischen Politik

• Ziel: Die Schaffung einer „rassisch homogenen 
Volksgemeinschaft“. Und dies konnte - so Longerich - durch 
„Negativmaßnahmen (wie) Diskriminierung, Entfernung, 
Ausschaltung und Beseitigung von Fremden“ erfolgen. Für 
diesen Prozess bedurfte es aber einerseits der „Hilfe bloßer 
Befehlsempfänger“ (SA etc.) und andererseits „solcher 
Akteure, die Eigeninitiative entwickelten und intuitiv 
verstanden, was die Führung (NS-Regierung) von ihnen 
wollte“.



• Zu diesen „Akteuren“ zählten auch nichtstaatliche und 
parteiungebundene Organisationen: 

• Turn- und Sportvereine und ihre Verbände

• Erster Schritt: Entdemokratisierung der Vereins- und 
Verbandsstrukturen

• Zweiter Schritt: Aufgabe der parteipolitischen 
Neutralität (z.B. Deutsche Turnerschaft: Tragen von SA-
und SS-Uniformen bei Veranstaltungen der DT gestattet 
<23. März 1933>)

• Dritter Schritt: Einführung des Arierparagraphen



Die Deutsche Turnerschaft (DT) 

Vorreiter des Arisierungsprozesses im 

deutschen Sport

Erste Forderungen zur Einführung des Arierparagraphen bereits Ende 

März 1933:

Sachsen, Pfalz, Thüringen, Schlesien, Hannover-Braunschweig, Hamburg

Alle diese Forderungen wurden vor der Verabschiedung des Gesetzes zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gestellt. Der sogen. 

„Arierparagraph“ (§ 3 des Gesetzes) konnte noch nicht als Wegweiser 

gedient haben.

Beschluss des Hauptausschusses der DT am 7./8 April 1933 



Osterbotschaft von DT-Führer 

E. Neuendorff in der DTZ, 19.4.1933:

„Darum haben wir den  Arier-Paragraphen  angenommen. Er verpflichtet 

alle Vereine, alle jüdischen Mitglieder aus ihren Reihen auszuscheiden. 

Mit dieser Ausscheidung ist sofort zu beginnen und sie ist so 

durchzuführen, daß es zur Zeit des Deutschen Turnfestes in Stuttgart 

keine jüdischen Turner mehr unter uns gibt. Der Begriff des Juden aber 

wird nicht durch den Glauben, sondern durch das Blut bestimmt. Jude ist, 

wer von jüdischen Eltern stammt. Dazu genügt, dass ein Teil der 

Großeltern jüdischen Blutes ist. Jüdische Turner, die am Weltkriege als 

Frontkämpfer teilgenommen haben oder deren Söhne oder Väter im 

Weltkriege gefallen sind, können in allen Ehren in der Turnerschaft 

bleiben.“



Die Umsetzung des Arierparagraphen in

der Deutsche Turnerschaft

• 10. April 1933: „Die Vollarisierung ist spätestens bis zum Deutschen 

Turnfest durchzuführen“ (Ulmer Turngau an seine Vereine).

• 10. Mai 1933: „Einführung des Arierparagraphen (…) unverzüglich 

durchzuführen“ (Kreis Rheinland an seine Gauführer).

• „Die vollkommene Arisierung, d.h. der Ausschluß aller Juden, wobei 

deutscharische Reinheit bis in die 3. Generation verlangt wird, 

Judenstämmige und jüdisch versippte (…) ist bis zum 20. Mai 

durchzuführen“ (Mittelrheinkreis an seine Vereine).

• „Ab 15. Juni gibt es keine Fremdrassigen mehr in unseren Vereinen. 

Rückfragen und Ausnahmegesuche sind völlig zwecklos“ (Turnkreis 

Oberweser an seine Vereine).



Arisierung im DFB

9. April 1933: 

14 Vereine aus dem Süden und Südwesten des Deutschen  
Reiches stellen sich „freudig und entschieden“ der 

nationalen Regierung zur Verfügung und bieten ihre 
Mitarbeit „insbesondere in der Frage der Entfernung der 

Juden aus den Sportvereinen“ an.



Arisierung im in den Untergliederungen

des DFB

• Ausschluss von BK Hakoah und JTSC 05 Berlin aus dem Verband 

Berliner-Athletik-Vereine Ende März/Anfang April 1933.

• Ausschluss von sieben jüdischen Vereinen aus dem Süddeutschen 

Fußball- und Leichtathletikverband (Mai 1933).

• BK Hamburg wird „aus den Sportverbänden“ ausgeschlossen (Juni 1933). 



Brief des 

FCN-Verwaltungsrats 

an seine jüdischen 

Mitglieder,

28. April 1933



Arisierung im DFB

19. April 1933:

Mitteilung des DFB und der DSB:

„Der Vorstand des DFB und der DSB halten Angehörige der 
jüdischen Rasse (…) in führenden Stellungen der 

Landesverbände und Vereine nicht für tragbar (…)“.



Arisierung im DFB

Mai 1933: 

Mitteilung des Verbandsführers des WSV, Josef Klein:

An den Verbandsspielen des WSV dürfen „nur 
Deutschstämmige“ teilnehmen

18. Februar 1934

Die Aufgaben des Deutschen Fußball-Bundes sind:

2. Seine Mitglieder zu staatsbejahenden, einsatzbe-reiten
Volksgenossen des nationalsozialistischen Staates
heranzubilden. (Linnemann)



Resolution des Verbandes 

Deutscher Faustkämpfer (VDF) vom 

4. April 1933:
• 1. Sämtliche Juden, auch getaufte, sind von der Mitgliederliste zu streichen. Alle 

neu aufzunehmenden Mitglieder müssen arischer Abstammung sein.

• 2. Alle Juden, die sich im Besitz der Ehrenmitgliedschaft des VDF befinden, 

werden aufgefordert, diese umgehend niederzulegen.

• 3. Jeder deutsche Berufsboxer ist mit sofortiger Wirkung von der weiteren 

Erfüllung eines mit einem Juden eingegangenen Arbeits- oder Managervertrages 

entbunden.

• 4. Allen Juden ist das Betreten der Verbandsräume verboten.

• 5. Den lizensierten technischen Leitern ist es untersagt, sich bei Ausrichtung von 

Box-Veranstaltungen jüdischen Kapitals oder jüdischer Personen zu bedienen.

• 6. Den Verbandsmitgliedern ist verboten, jüdische Ärzte, Dentisten oder 

Rechtsanwälte in Anspruch zu nehmen.

• 7. Nicht reichsdeutsche Mitglieder und Funktionäre sind bis auf Weiteres zu 

suspendieren.



• Der Deutsche Ruderverband beschloss im Mai 
1933, fortan ausschließlich arische Mitglieder in 
seine Vereine aufzunehmen

• Der Deutsche Skiverband beschloss im April/Mai 
1933 den Ausschluss von „Rassefremden“ aus  den 
Vorständen der Verbände und der Vereine und 
sprach die Erwartung aus, dass die Neuaufnahme 
von „Rassefremden“ unterbleibt.

• !! Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen!!!



• Welche Spielräume hatten die Turn-
und Sportvereine und ihre 
Verbände?

• „Ermöglichungsspielräume“

• Volksgemeinschaft als eine Form der 
Selbstermächtigung



Reichssportführer

• 18. April 1933: Ernennung von Hans von 
Tschammer und Osten zum 

Reichssportkommissar

• Mai 1933: dass „es dem jüdischen Turner und Sportler im neuen Deutschland 
nicht möglich ist, eine führende und mitbestimmende Stellung einzunehmen“.

• 30. November 1933: „…, dass der Erlaß von Vorschriften, über die Aufnahme 
nichtarischer Mitglieder in anerkannten Sportvereinen den Fachverbänden und, 
soweit von diesen keine bindenden Vorschriften ergehen, den einzelnen 
Vereinen überlassen bleibt“.



Einheitssatzung des Deutschen 

Reichsbundes für Leibesübungen (DRL) 

Mitte des Jahres 1935

Diese Satzung hatte keinen expliziten 

Arierparagraphen!

In § 2 legte sie als Vereinszweck jedoch fest: die 

„leibliche und seelische Erziehung seiner Mitglieder 

im Geiste des nationalsozialistischen Volksstaates“.



Entwicklung der Mitgliedszahlen im Sportbund  
des RjF

Dez. 1933 ca. 7.000 
Mitglieder

90 Sportgruppen

Dez. 1934 17.000 
Mitglieder

156 
Sportgruppen

1935 20.000 
Mitglieder

182 / 197 / 216 
Sportgruppen



Entwicklung der Mitgliedszahlen im Makkabi

Januar 1933 ca. 3.000 
Mitglieder

17 Vereine

Februar 1934 ca. 18.000 
Mitglieder

79 Vereine

1935 ca. 21.000 
Mitglieder

136 Vereine

1936 120 Vereine

1. März 1938 ca.17.000
Mitglieder

105 Vereine



Einheitssatzung des National-

sozialistischen Reichsbundes für 

Leibesübungen (NSRL) im März 1940

§ 5: „Mitglieder können nicht Personen sein, die nicht 

deutschen oder artverwandten Blutes oder solchen 

gleichgestellt sind“.



Epilog: 
Wie gingen deutsche Turn- und Sportvereine und 
ihre Verbände nach dem Zweiten Weltkrieg mit 

ihrer eigenen Geschichte in der Zeit des 

Nationalsozialismus um?

• Das deutsche Sportgedächtnis ist hinsichtlich 
seiner jüdischen Wurzeln und seiner jüdischen 
Mitglieder gekennzeichnet durch eine über 50-
jährige kollektive Amnesie

• Hitlers Sportfunktionärselite und der 
bundesdeutsche Sport (Carl Diem, Ritter von Halt, 
Peco Bauwens, Guido von Mengden u.a.)



• Gefeiert wurden wieder ehemalige Stars der 20er 
und 30er Jahre wie Otto ‚Tull‘ Harder, der als 
Kommandant eines Außenlagers des KZ-
Neuengamme und SS-Mitglied in Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit verwickelt war 

• Die Erinnerung an Gretel Bergmann, Lilli Henoch, 
David Prenn, die Cousins Alfred und Gustav Felix 
Flatow, Walter Bensemann, Julius Hirsch oder 
Gottfried Fuchs  und den Sinto Johann Trollmann
blieb dagegen erloschen.



Erinnerungsorte 

sind 

Lernorte!!!
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